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37. Gesetz: Landes- und Gemeindestatistik in Wien (Wiener Statistikgesetz}. 
38. Gesetz; Wiener Schulgesetz; Änderung (5. Novelle zum Wiener Schulgesetz}. 

37. 

Gesetz vom 24. Juni 1987 über die Landes
und Gemeindestatistik in Wien (Wiener Stati

stikgesetz) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Allgemeines 

S 1. (1) Statistik ist die zahlenmäßige Ermittlung 
von Daten und deren nachfolgende methodische 

. Auswertung. 

(2) Die Besorgung der Landes- und Gemeinde
statistik obliegt dem Magistrat. Ihr Zweck ist die 
Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen fur 
Maßnahmen im Wirkungsbereich der Stadt Wien. 

(2) Für die Durchführung von statistischen Erhe
bungen können Zähl-, Erhebungs- und Kontrollor
gane bestellt werden. Diese sind für die Dauer ihrer 
Bestellung Beamte im Sinne des § 7 4 Z 4 StGB. 

(3) Statistische Erhebungen können natürliche 
sowie juristische Personen und Personengesell
schaften des Handelsrechtes betreffen. 

(4) Statistische Erhebungen, bei denen der im 
Abs. 3 angeführte Personenkreis zur Mitwirkung 
verpflichtet sein soll, sind durch eine Verordnung 
der Landesregierung (Erhebungsverordnung) anzu
ordnen und öffentlich anzukündigen. 

Erhebungsverordnung 

S 4. Die Erhebungsverordnu, ng hat zu enthalten 
(3) Die Landes- und Gemeindestatistik umfaßt 
1. die Ermittlung von Daten, 

• 1. 1. den Erhebungsgegenstand laut Anlage zu die- /, 
sem Gesetz sowie die darauf abgestimmten 
Erhebungsmerkmale, 2. die Verarbeitung der Daten, 

3. die Veröffentlichung von aggregierten Daten 
. (Summendaten). 

Ermittlung von Daten 

S 2. (1) Die Ermittlung von Daten kann erfolgen 
durch 

1. statistische Erhebungen, 
2. Anforderung von Daten, 
3. Zusammenarbeit mit Institutionen, die Stati

stik betreiben, sowie mit dem Bund und den 
Ländern. 

(2) Statistische Erhebungen sind nur dann durch
zuführen, wenn die Daten nicht auf andere Weise 
ermittelt werden können. 

(3) Die Ermittlung von Daten hat unter mög
lichster Bedachtnahme auf schutzwürdige Interes
sen der Betroffenen zu erfolgen. 

Statistische Erhebungen 

S 3. (1) Statistische Erhebungen umfassen 
1. Messungen und Zählungen, 
2. Befragungen und Auskunftserteilungen 

und können sowohl in Form einer Vollerhebung als 
auch in Form einer auf statistischen Methoden 
beruhenden Stichprobenerhebung durchgeführt 
werden. 

6 

2. den Zweck der Erhebung, 
3. die An und Methode der Erhebung, 
4. den räumlichen und zeitlichen Bereich der 

Erhebung, 
5. die Form der Mitwirkung des betroffenen 

Personenkreises. 

Auskunftserteilung 

S 5. (1) Zur Auskunftserteilung im Sinne des § 3 
Abs. 1 Z 2 und Abs. 4 dürfen nur Personen, die voll 
handlungsfähig sind und einen Wohnsitz in Wien 
haben, sowie juristische Personen und Personenge
sellschaften des Handelsrechtes, die ihren Sitz oder 
eine Niederlassung in Wien haben, herangezogen 
werden. 

(2) Die Auskünfte müssen rechtzeitig, vollstän
dig und wahrheitsgetreu erteilt werden. 

Aufstellen von Zähl- und Meßgeräten 

S 6. (1) Soweit es zur Erzielung eines statistisch 
verwertbaren Ergebnisses erforderlich ist, kann die 
Erhebungsverordnung vorsehen, daß Zähl- und 
Meßgeräte an geeigneten Stellen auf Grundstük
ken, baulichen Anlagen oder sonstigen Einrichtun
gen angebracht werden, soweit dies dem V erfü
gungsberechtigten über das Grundstück (die 
Anlage, die Einrichtung) zumutbar ist. 
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